
VERORDNUNG (EU) Nr. 461/2010 DER KOMMISSION 

vom 27. Mai 2010 

über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten 

Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 
2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 
des Vertrags auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 1, 

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und 
Monopolfragen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Verordnung Nr. 19/65/EWG ist die Kommis
sion ermächtigt, Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (*) durch Ver
ordnung auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen 
und entsprechenden abgestimmten Verhaltensweisen an
zuwenden, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. 
Gruppenfreistellungsverordnungen gelten für vertikale 
Vereinbarungen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, 
und können allgemein oder nur auf bestimmte Sektoren 
anwendbar sein. 

(2) Die Kommission hat eine Gruppe von vertikalen Verein
barungen definiert, die ihrer Auffassung nach in der Re
gel die Voraussetzungen von Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
erfüllen, und hat zu deren Freistellung die Verordnung 
(EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 
über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abge

stimmten Verhaltensweisen ( 2 ) erlassen, die die Verord
nung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission ( 3 ) ersetzt. 

(3) Für den Kraftfahrzeugsektor, der sowohl Personenkraft
wagen als auch Nutzfahrzeuge umfasst, wurden seit 1985 
spezifische Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen, 
zuletzt die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der Kom
mission vom 31. Juli 2002 über die Anwendung von 
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von ver
tikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor ( 4 ). Die Verord
nung (EG) Nr. 2790/1999 galt ausdrücklich nicht für 
vertikale Vereinbarungen, deren Gegenstand in den Gel
tungsbereich einer anderen Gruppenfreistellungsverord
nung fällt. Daher fiel der Kraftfahrzeugsektor nicht in 
den Geltungsbereich der vorgenannten Verordnung. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 tritt am 31. Mai 
2010 außer Kraft. Im Interesse der Verwaltungsverein
fachung, der Senkung der Befolgungskosten der betroffe
nen Unternehmen und der wirksamen Überwachung der 
Märkte nach Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b AEUV 
sollte für den Kraftfahrzeugsektor jedoch weiterhin eine 
Gruppenfreistellung gelten. 

(5) Auf der Grundlage der seit 2002 mit dem Vertrieb neuer 
Kraftfahrzeuge, dem Vertrieb von Ersatzteilen und der 
Erbringung von Instandstandsetzungs- und Wartungs
dienstleistungen für Kraftfahrzeuge gesammelten Erfah
rungen lässt sich im Kraftfahrzeugsektor eine Gruppe 
von vertikalen Vereinbarungen definieren, bei denen die 
Voraussetzungen von Artikel 101 Absatz 3 AEUV in der 
Regel als erfüllt gelten können. 

(6) Diese Gruppe umfasst vertikale Vereinbarungen über den 
Bezug, Verkauf oder Weiterverkauf neuer Kraftfahrzeuge, 
vertikale Vereinbarungen über den Bezug, Verkauf oder 
Weiterverkauf von Kraftfahrzeugersatzteilen und vertikale 
Vereinbarungen über die Erbringung von Instandset
zungs- und Wartungsdienstleistungen für Kraftfahrzeuge, 
die zwischen nicht miteinander im Wettbewerb stehen
den Unternehmen, zwischen bestimmten Wettbewerbern 
oder von bestimmten Vereinigungen des Einzelhandels 
oder von Werkstätten geschlossen werden. Sie umfasst 
ferner vertikale Vereinbarungen, die Nebenabreden über 
die Übertragung oder Nutzung von Rechten des geistigen 
Eigentums enthalten. „Vertikale Vereinbarungen“ sind da
her so zu definieren, dass der Begriff sowohl diese Ver
einbarungen als auch die entsprechenden abgestimmten 
Verhaltensweisen umfasst.
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(7) Bestimmte Arten von vertikalen Vereinbarungen können 
die wirtschaftliche Effizienz innerhalb einer Produktions- 
oder Vertriebskette erhöhen, weil sie eine bessere Koor
dinierung zwischen den beteiligten Unternehmen ermög
lichen. Insbesondere können sie dazu beitragen, die 
Transaktions- und Vertriebskosten der beteiligten Unter
nehmen zu verringern und deren Umsätze und Investi
tionen zu optimieren. 

(8) Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige effizienzsteigernde 
Auswirkungen stärker ins Gewicht fallen als etwaige von 
Beschränkungen in vertikalen Vereinbarungen aus
gehende wettbewerbswidrige Auswirkungen, hängt von 
der Marktmacht der an der Vereinbarung beteiligten Un
ternehmen ab und somit von dem Ausmaß, in dem diese 
Unternehmen dem Wettbewerb anderer Anbieter von 
Waren oder Dienstleistungen ausgesetzt sind, die von 
ihren Kunden aufgrund ihrer Produkteigenschaften, ihrer 
Preise und ihres Verwendungszwecks als austauschbar 
oder substituierbar angesehen werden. Vertikale Verein
barungen, die Beschränkungen enthalten, die wahrschein
lich den Wettbewerb beschränken und den Verbrauchern 
schaden oder die für die Herbeiführung der effizienstein
gernden Auswirkungen nicht unerlässlich sind, sollten 
nicht unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(9) Um den geeigneten Geltungsbereich einer Gruppenfrei
stellungsverordnung zu bestimmen, muss die Kommis
sion die Wettbewerbsbedingungen in dem entsprechen
den Sektor berücksichtigen. Die Schlussfolgerungen der 
Beobachtung des Kraftfahrzeugsektors, die im Bericht zur 
Bewertung der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der 
Kommission vom 28. Mai 2008 ( 1 ) und in der Mitteilung 
der Kommission — Der künftige wettbewerbsrechtliche 
Rahmen für den Kfz-Sektor — vom 22. Juli 2009 ( 2 ) 
aufgeführt sind, ergaben, dass zwischen Vereinbarungen 
über den Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge und Vereinbarun
gen über die Erbringung von Instandsetzungs- und War
tungsdienstleistungen und den Vertrieb von Ersatzteilen 
zu unterscheiden ist. 

(10) Beim Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge gibt es offenbar keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Wettbewerbs, die die
sen Sektor von anderen Wirtschaftssektoren unterschei
den und die Anwendung von Regeln erforderlich machen 
würden, die anders und strenger sind als die der Verord
nung (EU) Nr. 330/2010. Durch die Marktanteilsschwelle, 
den Ausschluss bestimmter vertikaler Vereinbarungen 
von der Gruppenfreistellung und die in der vorgenannten 
Verordnung genannten weiteren Voraussetzungen ist in 
der Regel sichergestellt, dass vertikale Vereinbarungen 
über den Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge den Anforderun
gen von Artikel 101 Absatz 3 AEUV entsprechen. Daher 
sollten solche Vereinbarungen unter die Freistellung nach 
der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 fallen, sofern alle 
darin festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(11) Im Zusammenhang mit Vereinbarungen über den Ver
trieb von Ersatzteilen und über die Erbringung von In
standsetzungs- und Wartungsdienstleistungen sollten be
stimmte Besonderheiten des Kfz-Anschlussmarktes be
rücksichtigt werden. Insbesondere zeigen die von der 
Kommission bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1400/2002 gesammelten Erfahrungen, dass sich 
Preiserhöhungen für einzelne Instandsetzungsdienstleis
tungen nur teilweise in einer größeren Zuverlässigkeit 
moderner Fahrzeuge und längeren Wartungsintervallen 
widerspiegeln. Diese Trends sind mit der technologischen 
Entwicklung und der zunehmenden Komplexität und Zu
verlässigkeit der Fahrzeugteile verknüpft, die die Kraft
fahrzeughersteller von Originalteileherstellern beziehen. 
Die Originalteilehersteller verkaufen ihre Produkte sowohl 
über die Netze der zugelassenen Werkstätten der Fahr
zeughersteller als auch über unabhängige Kanäle als Er
satzteile auf dem Anschlussmarkt und üben dadurch er
heblichen Wettbewerbsdruck auf dem Kfz-Anschluss
markt aus. Die Kosten, die die Verbraucher in der Union 
im Schnitt für die Instandsetzung und Wartung von 
Kraftfahrzeugen tragen müssen, machen einen sehr gro
ßen Teil ihrer gesamten Kraftfahrzeugausgaben aus. 

(12) Die Wettbewerbsbedingungen auf dem Kfz-Anschluss
markt haben auch direkte Auswirkungen auf die öffent
liche Sicherheit, weil nicht ordnungsgemäß instand ge
setzte Fahrzeuge möglicherweise nicht sicher sind, wie 
auch auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in
folge der Emissionen von Kohlendioxid und anderen 
Luftschadstoffen von Fahrzeugen, die nicht regelmäßig 
gewartet werden. 

(13) Soweit ein gesonderter Anschlussmarkt definiert werden 
kann, hängt es vom Grad des Wettbewerbs zwischen 
zugelassenen Werkstätten (d. h. Werkstätten, die direkt 
oder indirekt von Kraftfahrzeugherstellern geschaffenen 
Werkstattnetzen angehören) wie auch zwischen zugelas
senen und unabhängigen Marktteilnehmern (zu denen 
unabhängige Ersatzteilhersteller und unabhängige Werk
stätten zählen) ab, ob auf den Märkten für den Bezug 
und Verkauf von Ersatzteilen und den Märkten für die 
Erbringung von Instandsetzungs- und Wartungsdienstleis
tungen für Kraftfahrzeuge wirksamer Wettbewerb 
herrscht. Die Wettbewerbsfähigkeit der letztgenannten 
Akteure hängt von dem ungehinderten Zugang zu we
sentlichen Vorleistungen wie Ersatzteilen und technischen 
Informationen ab. 

(14) Aufgrund dieser Besonderheiten sind die in der Verord
nung (EU) Nr. 330/2010 festgelegten Regeln, einschließ
lich der einheitlichen Marktanteilsschwelle von 30 %, er
forderlich, aber nicht ausreichend, um sicherzustellen, 
dass eine Gruppenfreistellung nur bei vertikalen Verein
barungen über den Vertrieb von Ersatzteilen und über die 
Erbringung von Instandsetzungs- und Wartungsdienstleis
tungen gewährt wird, bei denen mit ausreichender Sicher
heit angenommen werden kann, dass die Voraussetzun
gen von Artikel 101 Absatz 3 AEUV erfüllt sind.
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(15) Daher sollten vertikale Vereinbarungen über den Vertrieb 
von Ersatzteilen und über die Erbringung von Instandset
zungs- und Wartungsdienstleistungen nur dann unter die 
Gruppenfreistellung fallen, wenn sie zusätzlich zu den in 
der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 festgelegten Freistel
lungsvoraussetzungen auch strengere Voraussetzungen in 
Bezug auf bestimmte Arten schwerwiegender Wett
bewerbsbeschränkungen, die die Lieferung und die Ver
wendung von Ersatzteilen auf dem Kfz-Anschlussmarkt 
beschränken könnten, erfüllen. 

(16) Die Gruppenfreistellung sollte insbesondere nicht für Ver
einbarungen gelten, die den Verkauf von Ersatzteilen 
durch Mitglieder des selektiven Vertriebssystems eines 
Kraftfahrzeugherstellers an unabhängige Werkstätten be
schränken, die die Ersatzteile für die Erbringung von In
standsetzungs- und Wartungsdienstleistungen verwenden. 
Ohne Zugang zu solchen Ersatzteilen könnten die unab
hängigen Werkstätten nicht wirksam mit zugelassenen 
Werkstätten in Wettbewerb treten, da sie nicht in der 
Lage wären, den Verbrauchern Leistungen von guter 
Qualität anzubieten, die zu einem sicheren und zuver
lässigen Betrieb der Kraftfahrzeuge beitragen. 

(17) Um den wirksamen Wettbewerb auf den Instandset
zungs- und Wartungsmärkten zu gewährleisten und 
Werkstätten die Möglichkeit zu geben, Endverbrauchern 
konkurrierende Ersatzteile anzubieten, sollte die Grup
penfreistellung zudem nicht für vertikale Vereinbarungen 
gelten, die zwar die Voraussetzungen der Verordnung 
(EU) Nr. 330/2010 erfüllen, aber die Möglichkeiten eines 
Ersatzteilherstellers beschränken, solche Teile an zugelas
sene Werkstätten im Vertriebssystem eines Kraftfahrzeug- 
herstellers, unabhängige Ersatzteilhändler, unabhängige 
Werkstätten oder Endverbraucher zu verkaufen. Dies be
rührt nicht die zivilrechtliche Haftung des Ersatzteilher
stellers oder die Möglichkeit der Kraftfahrzeughersteller, 
die zugelassenen Werkstätten ihres Vertriebssystems an
zuweisen, nur Ersatzteile zu verwenden, die den bei der 
Montage eines bestimmten Kraftfahrzeugs verwendeten 
Bauteilen qualitativ gleichwertig sind. Wegen der unmit
telbaren vertraglichen Einbindung der Fahrzeughersteller 
in die Instandsetzungsarbeiten im Rahmen der Gewähr
leistung, des unentgeltlichen Kundendienstes und von 
Rückrufaktionen sollte die Freistellung für Vereinbarun
gen gelten, denen zufolge zugelassene Werkstätten ver
pflichtet sind, für diese Instandsetzungsarbeiten nur vom 
Fahrzeughersteller gelieferte Originalersatzteile zu ver
wenden. 

(18) Damit zugelassene und unabhängige Werkstätten sowie 
Endverbraucher den Hersteller von Kraftfahrzeugbauteilen 
oder Ersatzteilen identifizieren und zwischen alternativ 
angebotenen Ersatzteilen wählen können, sollte sich diese 
Gruppenfreistellung nicht auf Vereinbarungen erstrecken, 
durch die ein Kraftfahrzeughersteller die Möglichkeiten 
eines Herstellers von Bauteilen oder Originalersatzteilen 
beschränkt, sein Waren- oder Firmenzeichen auf diesen 
Teilen effektiv und sichtbar anzubringen. 

(19) Damit alle Marktteilnehmer genügend Zeit haben, um 
sich an die vorliegende Verordnung anzupassen, sollte 
die Geltungsdauer der Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1400/2002, die sich auf vertikale Vereinbarun
gen über den Bezug, Verkauf und Weiterverkauf neuer 
Kraftfahrzeuge beziehen, bis zum 31. Mai 2013 verlän
gert werden. Für vertikale Vereinbarungen über den Ver
trieb von Ersatzteilen und über die Erbringung von In
standsetzungs- und Wartungsdienstleistungen sollte die 
vorliegende Verordnung ab dem 1. Juni 2010 gelten, 
damit weiterhin ein angemessener Schutz des Wett
bewerbs auf den Kfz-Anschlussmärkten gewährleistet ist. 

(20) Die Kommission wird die Entwicklungen im Kraftfahr
zeugsektor fortlaufend beobachten und geeignete Abhil
femaßnahmen treffen, wenn Wettbewerbsprobleme auf
treten sollten, die sich auf dem Markt für den Vertrieb 
neuer Kraftfahrzeuge, für die Lieferung von Ersatzteilen 
oder die Erbringung von Kundendienstleistungen für 
Kraftfahrzeuge zum Schaden der Verbraucher auswirken 
könnten. 

(21) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durch
führung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln ( 1 ) kann die Kommis
sion den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen, 
wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine 
Vereinbarung, für die die Gruppenfreistellung nach dieser 
Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind. 

(22) Die mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden können 
nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 den aus dieser Verordnung erwachsenden Rechts
vorteil für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitglied
staats oder einen Teil dieses Hoheitsgebiets entziehen, 
wenn in einem bestimmten Fall eine Vereinbarung, für 
die die Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung gilt, 
dennoch im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
oder in einem Teil dieses Hoheitsgebiets, das alle Merk
male eines gesonderten räumlichen Marktes aufweist, 
Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
unvereinbar sind. 

(23) Bei der Entscheidung, ob der aus dieser Verordnung er
wachsende Rechtsvorteil nach Artikel 29 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 entzogen werden sollte, sind die wett
bewerbsbeschränkenden Wirkungen, die sich daraus er
geben, dass der Zugang zu einem relevanten Markt oder 
der Wettbewerb auf diesem Markt durch gleichartige 
Auswirkungen paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen 
erheblich eingeschränkt werden, von besonderer Bedeu
tung. Derartige kumulative Wirkungen können sich etwa 
aus selektiven Vertriebssystemen oder aus Wettbewerbs
verboten ergeben.
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(24) Um die Überwachung paralleler Netze vertikaler Verein
barungen zu verstärken, die gleichartige wettbewerbs
beschränkende Auswirkungen haben und mehr als 
50 % eines Marktes abdecken, kann die Kommission 
durch Verordnung erklären, dass diese Verordnung auf 
vertikale Vereinbarungen, die bestimmte auf den betrof
fenen Markt bezogene Beschränkungen enthalten, keine 
Anwendung findet, und dadurch die volle Anwendbarkeit 
von Artikel 101 AEUV auf diese Vereinbarungen wieder
herstellen. 

(25) Um die Auswirkungen dieser Verordnung auf den Wett
bewerb im Kraftfahrzeugvertrieb, bei der Lieferung von 
Ersatzteilen und der Erbringung von Kundendienstleistun
gen für Kraftfahrzeuge im Binnenmarkt zu bewerten, er
scheint es angemessen, einen Bewertungsbericht über die 
Anwendung der vorliegenden Verordnung zu erstellen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Be
griffsbestimmungen: 

a) „vertikale Vereinbarung“ ist eine Vereinbarung oder abge
stimmte Verhaltensweise, die zwischen zwei oder mehr Un
ternehmen, von denen jedes für die Zwecke der Verein
barung oder der abgestimmten Verhaltensweise auf einer 
anderen Ebene der Produktions- oder Vertriebskette tätig 
ist, besteht und die die Bedingungen betrifft, zu denen die 
beteiligten Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bezie
hen, verkaufen oder weiterverkaufen dürfen; 

b) „vertikale Beschränkung“ ist eine Wettbewerbsbeschränkung 
in einer vertikalen Vereinbarung, die unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fällt; 

c) „zugelassene Werkstatt“ ist ein Erbringer von Instandset
zungs- und Wartungsdienstleistungen für Kraftfahrzeuge, 
der dem von einem Kraftfahrzeuganbieter eingerichteten Ver
triebssystem angehört; 

d) „zugelassener Händler“ ist ein Händler von Ersatzteilen für 
Kraftfahrzeuge, der dem von einem Kraftfahrzeuganbieter 
eingerichteten Vertriebssystem angehört; 

e) „unabhängige Werkstatt“ ist 

i) ein Erbringer von Instandsetzungs- und Wartungsdienst
leistungen für Kraftfahrzeuge, der nicht dem von einem 
Kraftfahrzeuganbieter, dessen Kraftfahrzeuge er instand 
setzt oder wartet, eingerichteten Vertriebssystem ange
hört, 

ii) eine zugelassene Werkstatt im Vertriebssystem eines An
bieters, soweit sie Instandsetzungs- und Wartungsdienst

leistungen für Kraftfahrzeuge erbringt, für die sie nicht 
Mitglied des Vertriebssystems des entsprechenden Anbie
ters ist; 

f) „unabhängiger Händler“ ist: 

i) ein Händler von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, der nicht 
dem von einem Kraftfahrzeuganbieter eingerichteten Ver
triebssystem angehört, 

ii) ein zugelassener Händler im Vertriebssystem eines Anbie
ters, soweit er Ersatzteile für Kraftfahrzeuge vertreibt, für 
die er nicht Mitglied des Vertriebssystems des entspre
chenden Anbieters ist; 

g) „Kraftfahrzeuge“ sind Fahrzeuge mit Selbstantrieb und min
destens drei Rädern, die für den Verkehr auf öffentlichen 
Straßen bestimmt sind; 

h) „Ersatzteile“ sind Waren, die in ein Kraftfahrzeug eingebaut 
oder an ihm angebracht werden und ein Bauteil dieses Fahr
zeugs ersetzen, wozu auch Waren wie Schmieröle zählen, die 
für die Nutzung des Kraftfahrzeugs erforderlich sind, mit 
Ausnahme von Kraftstoffen; 

i) „selektive Vertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen 
sich der Anbieter verpflichtet, die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar nur an Händler 
zu verkaufen, die aufgrund festgelegter Merkmale ausgewählt 
werden, und in denen sich diese Händler verpflichten, die 
betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht an Händler 
zu verkaufen, die innerhalb des vom Anbieter für den Be
trieb dieses Systems festgelegten Gebiets nicht zum Vertrieb 
zugelassen sind. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung schließen die Begriffe 
„Unternehmen“, „Anbieter“, „Hersteller“ und „Abnehmer“ die je
weils mit diesen verbundenen Unternehmen ein. 

„Verbundene Unternehmen“ sind: 

a) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 

i) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Stimmrechte 
auszuüben, oder 

ii) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu bestellen, oder 

iii) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu füh
ren; 

b) Unternehmen, die in einem an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben; 

c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse hat;
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d) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes 
Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren der un
ter den Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen oder 
in denen zwei oder mehr der zuletzt genannten Unterneh
men gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte 
oder Befugnisse haben; 

e) Unternehmen, in denen die folgenden Unternehmen gemein
sam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befug
nisse haben: 

i) an der Vereinbarung beteiligte Unternehmen oder mit 
ihnen jeweils verbundene Unternehmen im Sinne der 
Buchstaben a bis d oder 

ii) eines oder mehrere der an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen oder eines oder mehrere der mit ihnen 
verbundenen Unternehmen im Sinne der Buchstaben a 
bis d und ein oder mehrere dritte Unternehmen. 

KAPITEL II 

VERTIKALE VEREINBARUNGEN ÜBER DEN BEZUG, VERKAUF 
ODER WEITERVERKAUF NEUER KRAFTFAHRZEUGE 

Artikel 2 

Geltung der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 

Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV gilt Artikel 101 Absatz 1 
AEUV vom 1. Juni 2010 bis zum 31. Mai 2013 nicht für 
vertikale Vereinbarungen, die die Bedingungen betreffen, unter 
denen die beteiligten Unternehmen neue Kraftfahrzeuge bezie
hen, verkaufen oder weiterverkaufen dürfen, und die die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 festgelegten Freistellungs
voraussetzungen erfüllen, die speziell vertikale Vereinbarungen 
über den Bezug, Verkauf oder Weiterverkauf neuer Kraftfahr
zeuge betreffen. 

Artikel 3 

Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 

Ab dem 1. Juni 2013 giltdie Verordnung (EU) Nr. 330/2010 für 
vertikale Vereinbarungen über den Bezug, Verkauf oder Weiter
verkauf neuer Kraftfahrzeuge. 

KAPITEL III 

VERTIKALE VEREINBARUNGEN IN BEZUG AUF DEN KFZ- 
ANSCHLUSSMARKT 

Artikel 4 

Freistellung 

Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Maßgabe dieser 
Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht für vertikale 
Vereinbarungen, die die Bedingungen betreffen, unter denen die 
beteiligten Unternehmen Kraftfahrzeugersatzteile beziehen, ver
kaufen oder weiterverkaufen oder Instandsetzungs- und War
tungsdienstleistungen für Kraftfahrzeuge erbringen dürfen, und 

die die Freistellungsvoraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 
330/2010 erfüllen und keine der in Artikel 5 der vorliegenden 
Verordnung aufgeführten Kernbeschränkungen enthalten. 

Diese Freistellung gilt, soweit solche Vereinbarungen vertikale 
Beschränkungen enthalten. 

Artikel 5 

Beschränkungen, die zum Ausschluss des Rechtsvorteils 
der Gruppenfreistellung führen — Kernbeschränkungen 

Die Freistellung nach Artikel 4 gilt nicht für vertikale Verein
barungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der 
beteiligten Unternehmen Folgendes bezwecken: 

a) die Beschränkung des Verkaufs von Kraftfahrzeugersatzteilen 
durch Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems an unab
hängige Werkstätten, welche diese Teile für die Instandset
zung und Wartung eines Kraftfahrzeugs verwenden; 

b) die zwischen einem Anbieter von Ersatzteilen, Instandset
zungsgeräten, Diagnose- oder Ausrüstungsgegenständen 
und einem Kraftfahrzeughersteller vereinbarte Beschränkung 
der Möglichkeiten des Anbieters, diese Waren an zugelassene 
oder unabhängige Händler, zugelassene oder unabhängige 
Werkstätten oder an Endverbraucher zu verkaufen; 

c) die zwischen einem Kraftfahrzeughersteller, der Bauteile für 
die Erstmontage von Kraftfahrzeugen verwendet, und dem 
Anbieter dieser Bauteile vereinbarte Beschränkung der Mög
lichkeiten des Anbieters, sein Waren- oder Firmenzeichen auf 
diesen Teilen oder Ersatzteilen effektiv und gut sichtbar an
zubringen. 

KAPITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 6 

Nichtanwendung dieser Verordnung 

Nach Artikel 1a der Verordnung Nr. 19/65/EWG kann die 
Kommission durch Verordnung erklären, dass in Fällen, in de
nen mehr als 50 % des relevanten Marktes von parallelen Net
zen gleichartiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, 
die vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die 
bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs auf diesem Markt 
enthalten, keine Anwendung findet. 

Artikel 7 

Überwachung und Bewertungsbericht 

Die Kommission wird die Anwendung dieser Verordnung über
wachen und spätestens bis zum 31. Mai 2021 einen Bericht 
erstellen; sie berücksichtigt dabei insbesondere die Vorausset
zungen von Artikel 101 Absatz 3 AEUV.
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Artikel 8 

Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2010 in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Mai 2023. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 27. Mai 2010 

Für die Kommission 

Der Präsident 

José Manuel BARROSO

DE 28.5.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 129/57


